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Frau Stadträtin 
Grit Fischer 
Bülaustraße 47 
08060 Zwickau 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 
 

 

 

Es schreibt Ihnen: Dr. Pia Findeiß 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom :  

Geschäftszeichen: AF/090/2020 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

Zwickau, 08.06.2020 

StRin Fischer hat an die Oberbürgermeisterin folgende Anfragen gestellt: 

 

Am 13. Mai 2020 übertrug der Radiosender MDR Sachsen einen Beitrag zur JVA-Baustelle. 

Der Beitrag beschäftigte sich mit der extremen Lärm- und Staubbelastungen für die 

Anwohner, die durch die Arbeiten vor Ort entstehen. Auch Baubürgermeisterin Kathrin 

Köhler wurde zur aktuellen Lage interviewt und kündigte an, sich der Sache anzunehmen. 

 

Wie ist der aktuelle Stand der Bemühungen von Baubürgermeisterin Kathrin Köhler zu 

diesem Thema?  

 

Was ergaben die Lärmmessungen des Umweltamtes am 13. Mai 2020? 

 

Sehr geehrte Frau Stadträtin Fischer, 

 

Ihre Anfragen zur Baumaßnahme Neubau JVA in Marienthal möchte ich nachfolgend 

beantworten. 
 

Baustellen unterliegen bei Fragen zu Umweltauswirkungen den Pflichten nach § 22 

Bundes-Immissionsschutzgesetz. Die Verantwortlichkeit für die Einhaltung dieser 

Vorschriften liegt während der Durchführung von Bauarbeiten beim Bauherren. Die 

behördliche Überwachung von Baustellen sowie der Vollzug immissionsschutzrechtlicher 

Vorschriften obliegt dem Landkreis Zwickau als Untere Immissionsschutzbehörde.  

 

Bei der Stadtverwaltung gingen Beschwerden von Anwohnern aus dem Umfeld der 

geplanten JVA ein, die sich vordergründig auf Lärm durch das Einrammen der 

Fundamentpfähle bezogen. Durch die Stadtverwaltung wurde Kontakt mit dem 

Bauherrnvertreter, dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagemen (SIB), 

aufgenommen. Am 27.05.2020 fand ein Vororttermin mit der SIB und dem Landratsamt 

Zwickau statt. 

 

Fest steht, dass die Pfahlrammarbeiten in wenigen Tagen vorfristig beendet werden 

können. Diese Arbeiten waren aufgrund des Baugrundes am Standort nicht zu vermeiden. 

Der reguläre Betrieb findet mit einer Stunde Pause mittags und ausschließlich tagsüber 

statt. Samstagsarbeit ist nicht mehr geplant. 

 



 

 

Durch die SIB werden die Anwohner seit dem Auftreten der Beschwerden regelmäßig 

schriftlich informiert. Das zum Einsatz kommende Rammgerät ist von neuester Bauart und 

auch mit einem schallreduzierenden Überwurf ausgestattet. Eine Überschreitung des 

Staubgrenzwertes ist aufgrund der Abstandsverhältnisse nicht zu erwarten. 

 

Ein behördlicher Handlungsbedarf wurde durch die Untere Immissionsschutzbehörde des 

Landratsamtes aufgrund der aktuellen Sachlage nicht gesehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Pia Findeiß 
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